Ausfertigung
Hier klicken, um zur Gbergeordneten Seite zu gelangen
Az.:5D 1504 —\

SACHSISCHES
OBERVERWALTUNGSGERICHT

Im Namen des Volkes

Urteil

In der Verwaltungsrechtssache

des Herrn Michael Spiegel
Balthasar-Thieme-Stral3e 21 a, 01454 Radeberg

- Antragsteller -

prozessbevollméchtigt:
Rechtsanwalt Lothar Hermes
MUnchner Strale 34, 01187 Dresden

gegen

die Stadt Radeberg
vertreten durch den Burgermeister
Markt 19, 01454 Radeberg

- Antragsgegnerin -

prozessbevol |méchtigt:
Rechtsanwélte Abend & Hausd
Lortzingstral3e 35, 01307 Dresden

wegen

Nichtigkeit der Trinkwassersatzung


../trinkwasser.htm

hat der 5. Senat des S&chsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am
Oberverwaltungsgericht Raden, die Richterin am Verwaltungsgericht Duvelshaupt, die Rich-
terin am Verwaltungsgericht Burtin, die Richterin am Oberverwaltungsgericht Drehwald und
die Richterin am Oberverwaltungsgericht Hahn ohne mindliche Verhandlung

am21. April 2010

fir Recht erkannt:

88 24 bis 32 der Wasserversorgungssatzung der Stadt Radeberg (WasVS) vom 22. Januar
2003 werden fur unwirksam erklért.

Die Antragsgegnerin trégt die Kosten des Verfahrens.

Die Revision wird nicht zugel assen.

Tatbestand

Der Antragsteller wendet sich gegen die gebuhrenrechtlichen Regelungen in der Wasserver-
sorgungssatzung der Stadt Radeberg (WasV'S) vom 22.1.2003.

Der Antragsteller ist Eigentimer eines Grundstiicks im Satzungsgebiet der Antragsgegnerin.
Diese hat ihm gegenlber mit Bescheid vom 11.1.2004 Trinkwassergebiihren festgesetzt. Ge-
gen diesen Bescheid hat der Antragsteller Widerspruch eingelegt, tber den im Hinblick auf

das vorliegende Verfahren noch nicht entschieden wurde.

Die Antragsgegnerin ist Mitglied des Trinkwasserzweckverbandes Roderaue, der erstmals im
Jahre 1994 gegriindet wurde. Das Verbandsstatut des Zweckverbandes vom 24.8.1994 lautete
u. a:

§2
Zweck des Verbandes, Erflullung seiner Aufgaben

(1) Der Verband hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern trinkbares Wasser zu liefern. Zu diesem
Zweck erschliefdt er Wasservorkommen, sorgt fir deren Sicherstellung und erstellt und betreut
die erforderlichen Wasserversorgungsanlagen.

(2) Zweck des Verbandes ist insbesondere die schrittweise Neuordnung der Wasserversor-
gung im Verbandsgebiet mit dem Ziel, nach und nach alen Verbandsmitgliedern das fir mog-
lichst alle Endabnehmer bendtigte Trinkwasser bereitzustellen. Hierzu wird der Verband



durch die Mitglieder bevollméchtigt, die auf dem Gebiet der Mitglieder befindlichen und ihrer
Versorgung dienenden Netze und Anlagen einschliefflich aler Grundstiicke, Nutzungs- und
sonstigen Rechte sowie das den Mitgliedern zustehende Vermdgen des ehemaligen volksei-
genen Betriecbes WAB Dresden zu eigenen bzw. zu Handen der Mitglieder (siehe 8 4 Nr. 1
und 2) zu Ubernehmen und satzungsgemal? zu verteilen.

(3) Der Verband erstrebt keinen Gewinn.
(4) - (6)
84
Anlagen zur Wasserver sorgung

(1) Zu den Anlagen, die der Verband selbst baut, unterhalt, betreibt und bei Bedarf erneuert
und erweitert (verbandseigene Anlagen), gehdren alle Anlagen zur Gewinnung oder zum Be-
zug, zur Aufbereitung, Speicherung und Fortleitung des Wassers einschliefdlich der Leitungen
innerhalb ortlicher Versorgungsnetze, die zugleich der Durchleitung von Verbandswasser an
andere Verbandsmitglieder oder an sonstige Direktabnehmer des Verbandes dienen (Durchlei-
tungsstrecken). Das Wasser innerhalb der verbandseigenen Anlagen ist Eigentum des Zweck-
verbandes.

(2) Den Verbandsmitgliedern gehdren die Zuleitungen von den Wassertbergabestellen des
Verbands an, sowie alle Anlagen zur Verteilung des Wassers innerhalb ihres Versorgungsbe-
reichs mit Ausnahme der Durchleitungsstrecken des Verbands. Bau, Betrieb, Unterhaltung,
Erneuerung und Erweiterung dieser Anlagen sind Aufgabe des Verbandsmitglieds. Zur Ver-
meidung von Beeintrachtigungen der verbandseigenen Anlagen haben die Verbandsmitglieder
ihre eigenen Anlagen stets ordnungsgemal instand zu halten und etwaige Stoérungen oder
Schéden an ihren Anlagen unverziiglich zu beheben.

(3) bis (5)..."

Der Trinkwasserzweckverband wurde im Juni 2004 sicherheitsneugegrindet. Das am
1.7.2004 beschlossene Verbandsstatut enthalt im Wesentlichen inhaltsgleiche Regelungen wie
das vorherige Verbandsstatut.

Die Abgabenhoheit lag und liegt bel den Verbandsmitgliedsgemeinden.

Die Antragsgegnerin fihrte den Bereich Trinkwasser bis einschliefdich 1996 im Rahmen der
kameralistischen Haushaltsfihrung. Die Kakulationsgrundlagen fir die Wasserversorgungs-
gebuhren wurden auf der Grundlage des 8 37 Abs. 1 S&chsKAG bis einschliefdlich 31.12.1996
geschétzt. Seit dem 1.1.1997 fuhrte die Antragsgegnerin die Trinkwasserversorgung in Form
eines Eigenbetriebes Trinkwasserversorgung fort.



Der Stadtrat der Antragsgegnerin beschloss in seiner Sitzung vom 22.1.2003 die streitgegen-
stdndliche Wasserversorgungssatzung. Der Beschlussfassung lag die ,, Gebuhrenkalkulation
Trinkwasser" der Firma ASS Aqua Services GmbH, betreffend die Nachkakulation fur die
Kalenderjahre 1997 bis 1999 sowie die Kakulation fur die Kalenderjahre 2000 bis 2004 fir
die Antragsgegnerin mit allen ihren Ortsteilen - Stand 21.1.2003 - zugrunde.

Die Woasserversorgungssatzung wurde auf der Grundlage einer Beschlussvorlage vom
30.12.2002 in den zustandigen Gremien vorberaten. In denjeweiligen Vorberatungsterminen
lag diesen Gremien eine Gebuhrenkalkulation Trinkwasser mit Stand vom 19.11.2002 vor.
Am 13.1.2003 wurde der Satzungsentwurf im Verwaltungsausschuss, am 14.1.2003 im Tech-
nischen Ausschuss, am 15.1.2003 im Ortschaftsrat des Ortsteils Ullersdorf sowie am
16.1.2003 in den Ortschaftsréten der Ortsteile Grof3erkmannsdorf und Liegau-Augustusbad
beraten. Der Ortschaftsrat von Grolerkmannsdorf stellte in seiner Sitzung am 16.1.2003 fest,
dass in der Gebuhrenkalkulation mit dem Stand 19.11.2002 ein Kostenansatz und die Zins-
kosten fur das Wohngebiet ,, Am Heiderand" zu hoch angesetzt worden seien. Daraufhin wur-
de von der Antragsgegnerin eine Uberarbeitung der Geblhrenkalkulation mit Stand
19.11.2002 in Auftrag gegeben. Die gednderte Gebuhrenkalkulation mit Stand 21.1.2003 sah
gegeniber dem fritheren Verbrauchsgebihrensatz von 1,94 €/m® Frischwasser nunmehr eine
Verbrauchsgebiihr von 1,93 €/m® Frischwasser vor. Diese Anderung des Gebilhrensatzes be-
ruht auf der Einstellung von gegeniiber der Kalkulation Stand 19.11.2002 héheren Uberschiis-
sen in den Jahren 1997 bis 1999. Mit Ausnahme der Neuberechnung der vorgenannten Uber-
schiisse und ihrer Ubertragung in die Neufestsetzung der Verbrauchsgebiihr enthdt die Ge-
buhrenkalkulation mit Stand 21.1.2003 keine Anderungen gegenilber der Vorkalkulation.
Dies gilt insbesondere auch fir den den Berechnungen der Kosten und der Bemessungseinhei-
ten zugrunde gelegten Kakulationszeitraum von 2000 bis 2004 (insgesamt funf Jahre). Die
Uberarbeitete Gebuhrenkalkulation wurde der Antragsgegnerin durch die Firma ASS am
21.1.2003 ubergeben. Der Birgermeister der Antragsgegnerin erlauterte die erfolgten Ande-
rungen in der Stadtratssitzung am 22.1.2003 mundlich.

Die Wasserversorgungssatzung wurde am 31.1.2003 in der Wochenzeitung ,, Die Radeberger”
bekannt gemacht.

Die Wasserversorgungssatzung enthélt u. a. folgende Regelungen:



» V. TEIL
WASSERVERSORGUNGSBEITRAG

§ 23 - Erhebungsgrundsatz

(1) Die Stadt erhebt zur angemessenen Ausstattung der offentlichen Wasserversorgung mit
Betriebskapital keinen Wasserversorgungsbeitrag.

(2) Durch Anderung dieser Satzung kénnen zur angemessenen Sicherung des Betriebskapitals
gemald § 17 Abs. 2 SachsK AG Beitrage erhoben werden.

V. TEIL

BENUTZUNGSGEBUHREN

.» 8 24 - Erhebungsgrundsatz

Fur die Bereithaltung des Wassers und fir dessen Verbrauch erhebt die Stadt folgende Benut-
zungsgebuhren:

a) Eine Gebuhr nach dem Zahlertarif (88 26 bis 28), wenn Messeinrichtungen eingebaut sind;
b.) eine Gebihr nach dem Pauschaltarif (88 29 und 30), wenn Messeinrichtungen nicht einge-
baut sind.

§ 25 - Gebuhrenschuldner
(1) Schuldner der Benutzungsgebiihren ist der Anschlussnehmer (8 2 Abs. 1).

(2) Mehrere Gebuhrenschuldner fur dasselbe Grundstlick haften als Gesamtschuldner.

8 26 - Zahlertarif
(1) Beim Zahlertarif setzt sich die Gebihr zusammen aus:

a) einer Grundgebiihr (§ 27) und
b) einer Verbrauchsgebihr (Abs. 2)

(2) Die Verbrauchsgebiihr nach dem gemessenen Verbrauch (§ 28) betragtje m® 1,93 EUR.
Fur Wasserabnehmer (8 2 Abs. 2) in den Ortsteilen Grof3erkmannsdorf und Ullersdorf wird
die Verbrauchsgebiihr nach Abs. 1 b) bis zum 31.12.2003 auf 1,76 EUR/m® vermindert.

(3) Die Wasserzéhler werden regelméaidig einmal im Jahr abgelesen bzw. sind regelmaliig ein-
mal im Jahr abzulesen.



§ 27 - Grundgebihr

(1) Die Grundgebuhr wird gestaffelt nach der ZahlergrofRe erhoben. Sie betrégt bei Wasser-
zéhlern mit einer Nenngrof3e von

On </=2,5 EUR/Monat 4,10
Qn >25bis</= 6 EUR/Monat 6,40
Qn >6bis</= 10 EUR/Monat 9,70
DN 50 EUR/Monat 51,10
DN 80 EUR/Monat 76,70
DN 100 EUR/Monat 102,30
DN 150 EUR/Monat 153,40
DN 200 EUR/Monat 204,50
DN 300 EUR/Monat 255,60

(2) Bel der Berechnung der Grundgebuhr wird der Monat, in dem Wasserzdhler erstmals ein-
gebaut oder endgultig ausgebaut wird, als voller Monat angerechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Stérungen im Betrieb, notwendigen
Arbeiten oder aus dhnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Grinden, lénger as
einen Monat unterbrochen, so wird fir die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle Mo-
nate) keine Grundgebiihr berechnet.

§ 31 - Entstehung und Falligkeit der Gebuhrenschuld, Veranlagungszeitraum

(1) Die Pflicht, Gebihren zu entrichten, entsteht jewells zu Beginn des Kalenderjahres (Ver-
anlagungszeitraum) frihestens jedoch mit dem Anschluss an das offentliche Verteilungsnetz
oder dem Beginn der tatséchlichen Nutzung.

(2) Die Gebiihrenschuld entsteht jeweils zum Ende des Kalenderjahres; in den Féallen des § 30
mit der Fertigstellung der Baumal3nahme oder dem Einbau eines Wasserzéhlers.

(3) Die Gebuhren nach Abs. 2 Satz 1 sind zwei Wochen nach Bekanntgabe des Geblihrenbe-
scheides zur Zahlung fallig. In den Féllen des Abs. 2 Satz 2 wird die Gebihr mit der Anforde-
rung falig."

Am 15.7.2004 hat der Antragsteller das Normenkontrollverfahren eingeleitet. Zur Begrin-

dung tréagt er im Wesentlichen vor:

Die Antragsgegnerin habe in den Jahren 1994 bis 1996 Uberschiisse bei der Trinkwasserver-
sorgung in Hohe von insgesamt 1,25 Mio. DM erzielt, die in die Nachkalkulation fir die Jahre
1997 bis 1999 und/bzw. in die Gebuhrenkalkulation fur die Jahre 2000 und 2001 als Kosten-

Uberdeckungen hétten eingestellt werden missen. Da dies nicht geschehen sai und damit ein



Ausgleich der Kostentiberdeckungen nach 8 10 Abs. 2 Satz 2 S&chsKAG nicht durchgefihrt
worden sei, habe die Antragsgegnerin bei der Festsetzung der Gebuhren in der streitgegen-
sténdlichen Wasserversorgungssatzung gegen den Grundsatz des Verbots einer Kostenuber-
deckung verstoRen. Dem kénne die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass sie
die von ihr erzielten Gewinne fir Investitionen eingesetzt habe. Investitionen durften nicht
mit den tatsachlichen Kosten in die Gebihrenkakulation eingestellt werden, sondern nach

den 88 11 ff. S&chsKAG nur im Rahmen von Abschreibungen berticksichtigt werden.

Einen Verstol3 gegen das Verbot einer Kostenlberdeckung stelle auch die Einstellung von
Sonderabschreibungen fir die Jahre 1997 bis 1999 dar. Die in diesen Jahren vorgenommenen
Sonderabschreibungen beruhten auf § 4 FordergebietsG sowie § 7g EStG. Diese Sonderab-
schreibungen stellten keine Kosten bzw. Ausgaben dar, die in die Gebuhrenkalkulation hétten
eingehen durfen. Hierbel handle es sich nicht um nach betriebswirtschaftlichen Grundsédtzen
zu ermittelnde Kosteni.S.d. 8 11 Abs. 1 S&chsKAG.

Die Gebuhrenfestsetzung verstof3e auch deshalb gegen das Verbot einer Kostentiberdeckung,
weil die Antragsgegnerin fur die Kakulationsperiode 2000 bis 2003 (gemeint ist wohl bis
2004) einen Gewinn in Hohe von 1,211 Mio EUR eingestellt habe. Die Gesamtkosten der
Einrichtung hétten aber so kalkuliert werden missen, dass sich keine unangemessen hohe
Gewinne ergeben. Gewinne ergaben sich bereits dadurch, dass in dem Kalkulationszeitraum
bei den Kapitalkosten eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals berlicksichtigt wer-
den dirfe. Diesem Ziel diene auch vom Grundsatz her bereits die Zulassung von Abschrei-
bungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert. Es werde deshalb allgemein fir zuldssig er-
achtet, dass ein Gewinn in der Hohe einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung erwirtschaf-
tet werden durfe. Dartiber hinausgehende Gewinne seien jedoch unzulssig. Die Antragsgeg-
nerin habe mit einem Zinssatz von 6 % kalkuliert. Dieser Zinssatz fiihre bereits zu einem an-
gemessenen Gewinn. Die fur die Jahre 2000 bis 2003 (richtig: 2004) kakulierten Gewinne
von insgesamt 1,211 Mio EUR lagen damit deutlich Gber dem von der Rechtsprechung fur
zul&ssig gehatenen Zinssatz von 8 % Eigenkapitalverzinsung.

Schliefflich verstolle die Gebuhrenkalkulation auch deshalb gegen § 10 Abs. 1 Satz 1
SachsKAG, weil der Trinkwasserzweckverband ,Rdderaue” vereinnahmte Gewinne nicht
wieder an die Mitgliedsgemeinden und damit an die Gebihrenzahler durch Anrechung auf die
jahrliche Betriebskostenumlage ausgeschittet habe. Dem kdnne die Antragsgegnerin nicht mit



Erfolg entgegenhalten, auch der Trinkwasserzweckverband habe die erwirtschafteten Gewin-
ne fur die Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Bel diesen Investitionen handle es sich
nicht um Kosten i. S. d. 88 11 ff. S&chsKAG. Vielmehr hétten die angeschafften Wirtschafts-
guter nur Uber Abschreibungen berticksichtigt werden durfen. Die vom Zweckverband erwirt-
schafteten Gewinne hétten an die Mitgliedsgemeinden in Gestalt reduzierter Betriebskosten-
umlage (niedrigerer Trinkwasserabgabepreis) weitergegeben werden missen. Die Finanzie-
rung von Investitionen durch die Gewinne bedeute fir den GeblUhrenzahler, dass er die Inves-
titionskosten faktisch innerhalb eines Jahres zu finanzieren habe. Dies widerspreche auch dem
Grundsatz der Periodengerechtigkeit, wonach Investitionskosten durch die Einstellung von

Abschreibungen tber den Abschreibungszeitraum aufgel0st werden.

Die Gebuhrenkalkulation verstof3e auch gegen § 37 Abs. 1 Nr. 1 S&chsKAG, wonach fehlende
Kalkulationsgrundlagen bei der Festsetzung der Gebuhrensétze nur bis zum 31.12.1996 ge-
schétzt werden durften. Die Antragsgegnerin habe keinen Jahresabschluss fir die Jahre 2000
bis 2001 aufgestellt, so dass auch keine hinreichend verléssliche Grundlage fur die Kalkulati-
on der Trinkwassergebuhr vorliege. Bei der Gebiihrenkalkulation seien die betriebswirtschaft-
lich in Ansatz zu bringenden Kosten aus der Gewinn- und Verlustrechnung eines Eigenbe-
triebs zu entwickeln (vgl. Nr. 11.1.2 Anwendungshinweise SachsKAG). Soweit Kostenrech-
nungen erforderlich wirden, seien diese bei Eigenbetrieben aus dem kaufmannischen Jahres-
abschluss zu entwickeln. Vorliegend existierten fir die Jahre 2000 bis 2002 keine kaufmanni-
schen Jahresabschlisse. Es hétten deshalb auch die Kosten der Verzinsung und der Abschrei-
bungen nicht ordnungsgemal in die Kalkulation eingefihrt werden konnen, da diese nur aus
einem bestétigten Jahresabschluss entnommen werden konnten.

Der Antragsteller beantragt,

88 24 bis 32 der Wasserversorgungssatzung der Stadt Radeberg (WasVS) vom
21.1.2003 fur unwirksam zu erklaren.

Die Antragsgegnerin beantragt,
den Antrag zurlickzuweisen.

Zur Begrundung tragt die Antragsgegnerin im Wesentlichen vor:



Der Antrag sei unzulassig, weil der Antragsteller als Mitglied im Stadtrat der Antragsgegnerin
sowie in der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbands ,, Roderaue” die in die-
sem Verfahren vorgebrachten Bedenken in den entsprechenden Gremien hétte vortragen mis-
sen. Er hétte insbesondere in Kenntnis samtlicher der Beschlussfassung des Stadtrates der
Antragsgegnerin zugrunde liegenden Unterlagen im Verfahren zur Satzungsbeschlussfassung
seine Einwendungen vorbringen mussen.

Der Antrag sei jedoch auch unbegriindet. Entgegen der Auffassung des Antragstellers sei eine
Nachkalkulation fur die Jahre 1994 bis 1996 nicht durchzufiihren gewesen, weil die Antrags-
gegnerin die Gebiihren in diesem Zeitraum auf der Grundlage der gesetzlichen Ubergangsre-
gelung des § 37 Abs. 1 SachsKAG geschétzt habe. Ein Ausgleich von Uberdeckungen habe
nach 8 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung des S&chsischen Staatsministeriums des Innern tiber
Pauschal gebiihrensétze fir die Benutzung von Einrichtungen der 6ffentlichen Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung vom 22.3.1994 (GVB1. 1994, S. 785) nicht vorgenommen
werden missen. Im Ubrigen seien die vom Antragsteller behaupteten Uberschiisse nicht er-
wirtschaftet worden, da die Einnahmen und Ausgaben des Vermogenshaushaltes sowie Ab-
schreibungen, Zinsen und Verwaltungskosten sowie allgemeine Kreditkosten nicht beriick-
sichtigt worden seien. Die fur die Jahre 1997 bis 1999 ausweislich der vorgelegten Jahresab-
schlisse sich ergebenden Uberschiisse habe die Antragsgegnerin in der Gebiihrenkalkulation
fur den Zeitraum 2000 bis 2004 beriicksichtigt.

Die Sonderabschreibungen stellten Kosteni. S. d. § 11 Abs. 1 SachsKAG dar. Es handle sich
dabei um angemessene Abschreibungeni. S. d. 8 11 Abs. 2 Nr. 1 S&chsKAG. Die sich aus-
weidlich des Wirtschaftsplanes fir das Geschéftgahr 2003 bei isolierter Betrachtung des Er-
folgsplanes ergebenden Jahrestiberschiisse seien ausweidlich des Vermogensplanes fur in-
vestive Malinahmen verwendet worden. Zur Finanzierung des Investitionsbedarfs seien diese
Mittel sowie Abschreibungen eingesetzt worden. Die vom Antragsteller angesetzten , Uber-
schiisse" seien offenbar , veraltet” und der Beschlussfassung tber die Wasserversorgungssat-

zung einschliefdlich der Gebuhrenkalkulation nicht zugrunde gelegt worden.

Die vom Trinkwasserzweckverband Roderaue vereinnahmten Entgelte fur den Trinkwasser-
bezug bei der Antragsgegnerin stellten einen Teil der gebilihrenfahigen Kosten dar. Diese Kos-
ten fur die Bereitstellung des Trinkwassers konnten aufwandsneutral unter angemessener Be-
rucksichtigung der Finanzierung von Investitionen angesetzt werden. Diese Ausgaben spie-
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gelten sich im Trinkwasserabgabepreis wieder, enthielten mithin Elemente der Abdeckung

von Betriebskosten sowie der Kapitaldienste.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers seien bestétigte Jahresabschlisse fur 2000 bis
2004 - dem Kalkulationszeitraum - erst fur den Kalkulationszeitraum ab dem Jahre 2005 malf3-
geblich und zu berticksichtigen. Dies ergebe sich aus dem Wesen der Gebuihrenkalkulation als
eine Berechnungsgrundlage, die im Wesentlichen auf Prognosen und Schétzungen beruhe.
,Uberobligatorisch” habe die Antragsgegnerin in der Gebiihrenkalkulation bereits die Werte
der vorlaufigen Jahresabschltisse 2000 und 2001 eingestellt, nachdem sich wegen der noch
unvollsténdigen Erfassung des Anlagevermdgens der Antragsgegnerin einschliefdich der bis
1999 eingegliederten Ortsteile die Fertigstellung der Gebuhrenkalkulation bis in das zweite
Halbjahr 2002 verzdgert habe.

Der Antragsteller ist der Antragserwiderung entgegengetreten und fihrt hierzu aus, dass sein
Antrag nicht deshalb unzuléssig sei, weil er Mitglied im Stadtrat der Antragsgegnerin und in
der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Réderaue sei. Er rigt weiter die
fehlerhafte Bekanntmachung der Wasserversorgungssatzung, weil es sich bel dem Anzeigen-
blatt , Die Radeberger” nicht um eine bekanntmachungsgeeignete Zeitung handle. Vielmehr
stelle das Anzeigenblatt eine Werbesendung dar, die durch einen einfachen Aufkleber am
Briefkasten (,,keine Werbung bitte") ausgeschlossen bleibe. Er rigt ferner, dass die Gebih-
renkalkulation mit Stand 21.1.2003 nicht in einer den Anforderungen an eine ordnungsgeméa

fe Einladung des Stadtrats gentigenden Weise in das Beschlussverfahren eingefiinrt worden
sal.

Die Antragsgegnerin ist diesem Vortrag entgegengetreten.

Dem Senat liegen die zur Sache gehdrenden Akten der Antragsgegnerin (eine Heftung) vor.
Auf sie sowie auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsétze wird wegen weite-
rer Einzelheiten Bezug genommen.

Entscheidungsgr tinde

Der Antrag ist zulssig.
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Der Antragsteller ist antragsbefugt i. S. d. 8 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO. Er ist Adressat eines
nicht bestandskréftigen Gebihrenbescheids, dem die streitgegenstandliche Satzung zugrunde
liegt.

Die Antragsgegnerin kann der Zulassigkeit des Antrags nicht mit Erfolg entgegenhalten, der
Antragsteller sei Mitglied des Stadtrates und der Verbandsversasmmlung des Trinkwasser-
zweckverbandes ,, Roderaue”" gewesen und verhalte sich treuwidrig, well er die von ihm geau-
[Rerten rechtlichen Bedenken im Normenkontrollverfahren nicht bereits in dem Verfahren Gber
den Satzungsbeschluss vorgetragen habe. Der von der Antragsgegnerin aufgeworfenen Frage,
ob ein Stadtrat nicht mehr in zuldssiger Weise eine von ihm mit beschlossene Satzung im
Wege eines Normenkontrollverfahrens angreifen konne, muss hier nicht ndher nachgegangen
werden. Nach dem Vortrag des Antragstellers war er im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses
durch einen Audlandsaufenthalt an der Teilnahme an der mal3geblichen Stadtratssitzung ge-
hindert und hat deshalb auch nicht fir die Satzung abgestimmt. Der Senat kann deshalb die
Frage offen lassen, ob ein Antrag dann unzuléssig ist, wenn ein Stadtrat eine von ihm mitge-

tragene Satzung durch Normenkontrollklage angreift.

Der zuldssige Normenkontrollantrag ist auch begriindet.

Die streitgegenstandliche Satzung begegnet zwar keinen formell-rechtlichen Bedenken.

Der Antragsteller rigt eine fehlerhafte Beschlussfassung des Stadtrates tiber die Wasserver-
sorgungssatzung mit der Begriindung, dem Stadtrat habe bis zum Sitzungstermin die Uberar-
beitete Fassung der Gebuhrenkalkulation mit Stand 21.1.2003 nicht vorgelegen. Dieser Ein-
wand greift nicht durch.

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 SachsGemO kann der Gemeinderat nur in einer ordnungsgemal? ein-
berufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschlief3en. Die Einberufung des Gemeindera-
tes richtet sich nach § 36 Abs. 3 SachsGemO. Danach beruft der Burgermeister den Gemein-
derat schriftlich mit angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig die Verhandlungsgegenstande
mit; dabei sind die fir die Beratung erforderlichen Unterlagen beizufiigen, soweit nicht das
offentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen (Satz 1). Die Antrags-
begriindung enthat keine Hinweise auf eine fehlerhafte Einladung des Stadtrates der Antrags-


michael
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Das ist der wichtigste Satz der ganzen Abhandlung. Wenn ein Antrag zulässig und begründet ist, hat der Antragsteller Erfolg.
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gegnerin. Aus den dem Senat vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Anhaltspunkte da-
fur, dass die im Dezember 2002 erfolgte Einladung zur Stadtratssitzung am 22.1.2003 fehler-
behaftet gewesen ist.

Die Sitzung ist auch nicht deshalb fehlerhaft durchgefiihrt worden, weil die Uberarbeitete Fas-
sung der Geblhrenkalkulation Trinkwasser - Stand 21.1.2003 - erst in der Sitzung des Stadtra-
tes am 22.1.2003 eingebracht und vom Birgermeister mindlich erlautert wurde. Entgegen der
Auffassung des Antragstellers war der Burgermeister nicht verpflichtet, im Hinblick auf die
Uberarbeitete Fassung der Gebuhrenkalkulation Trinkwasser den Verhandlungsgegenstand
von der Tagesordnung zu nehmen und eine neue Stadtratssitzung unter Beachtung der Forma-
lien des 8 36 Abs. 3 Satz 1 SachsGemO einzuberufen. Die Vorschrift des § 36 Abs. 3 Satz 1
SachsGemO dient dazu, die Stadtréte bereits vor der Stadtratssitzung in die Lage zu versetzen,
sich eine umfassende Meinung zu dem Verhandlungsgegenstand zu bilden. Die fur diese
- vorlaufige - Meinungsbildung erforderlichen Unterlagen sind den Stadtrdten unter Einhal-
tung der in 8 36 Abs. 3 Satz 1 S&chsGemO vorgeschriebenen Frist - , rechtzeitig” - vorzule-
gen.

Den Stadtréten der Antragsgegnerin wurde mit der Einladung zur Stadtratsitzung die Gebiih-
renkalkulation mit Stand 19.11.2002 nebst Anlagen Ubersandt. Diese Gebuhrenkalkulation
wurde vor der Stadtratssitzung in den zusténdigen Gremien, insbesondere in den Ortschaftsré
ten der Ortsteile der Antragsgegnerin, ertrtert. Hierbel stellte der Ortschaftsrat des Ortsteils
Grolserkmannsdorf fest, dass in die Gebihrenkakulation mit Stand 19.11.2002 Kosten einge-
stellt worden seien, die in dieser Hohe nicht entstanden waren. Dies nahm die Antragsgegne-
rin zum Anlass, die Gebuhrenkalkulation Trinkwasser mit Stand 19.11.2002 durch die Firma
ASS Aqua Service GmbH Uberarbeiten zu lassen. Diese fihrte den Auftrag aus und tbergab
der Antragsgegnerin am 21.1.2003 die von ihr Uberarbeitete Gebuhrenkalkulation Trinkwas-
ser - nunmehr mit dem Stand 21.1.2003. Anderungen gegeniiber der Gebiihrenkal kulation mit
Stand 19.11.2002 ergeben sich durch die Neuberechnung der Uber- und Unterdeckungen in
den Jahren 1997 bis 1999. Hier stellte die Antragsgegnerin in die Geblhrenkalkulation Stand
19.11.2002 Uberdeckungen in den drei Jahren von insgesamt 234.383,92 DM ein. Unter Be-
ricksichtigung der Einwéande des Ortschaftsrates des Ortsteils GrofRerkmannsdorf wird in die
Gebuhrenkalkulation mit Stand 21.1.2003 eine Uberdeckung fiir den vorgenannten Zeitraum
von insgesamt 389.310,63 DM eingestellt. Im Ubrigen andert sich an der Gebiihrenkal kulati-
on Stand 19.11.2002 nichts. Das heif’t, dass im Ubrigen die fir den Kalkulationszeitraum
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2000 bis 2004 prognostizierten Bemessungseinheiten sowie Kosten gleich geblieben sind. Die
Erhdhung der in die Geblhrenkalkulation fir den Zeitraum 2000 bis 2004 einzustellenden
Uberdeckungen aus den Jahren 1997 bis 1999 wirken sich auch nur auf die Verbrauchsgebiihr

und in einem Umfang von einem Cent aus.

Es handelt sich somit bei der Gebuhrenkalkulation mit Stand 21.1.2003 nicht um eine voll-
sténdig neue bzw. in wesentlichen Punkten Uberarbeitete Kalkulation. Vielmehr sind nur we-
nige Posten bel der Gebuhrenkalkulation geandert und in die Gebuhrenkalkulation eingestellt
worden. Dies fuhrt nicht dazu, dass durch das Vorgehen des Blrgermeisters der Antragsgeg-
nerin die Rechte der Stadtréte in einer nicht mehr zu vertretenden Weise eingeschréankt wur-
den. Diesen lag mit der Gebuihrenkalkulation Stand 19.11.2002 eine vollstandige Kalkulation
der Gebuhrensétze vor. Lediglich in einigen wenigen Punkten wurde diese Kalkulation tber-
arbeitet. Es reichte aus, dass diese Uberarbeitung durch den Birgermeister in der Stadtratssit-
zung am 22.1.2003 mundlich erl&utert wurde.

Die Wasserversorgungssatzung wurde auch ordnungsgemald bekannt gemacht. Sie wurde in
der Wochenzeitung ,, Die Radeberger” am 31.1.2003 im amtlichen Teil dieses Blattes abge-
druckt. Bei dieser Zeitung handelt es sich um ein taugliches Bekanntmachungsorgan. Nach
8§ 2 Abs. 1 der Satzung der Antragsgegnerin Uber die Form der 6ffentlichen Bekanntmachung
und Bekanntgabe sowie der ortsiblichen Bekanntmachung und Bekanntgabe vom 14.10.1998
erfolgen offentliche Bekanntmachungen der Stadt Radeberg, soweit nicht besondere bundes-
oder landesrechtliche Vorschriften anzuwenden sind, durch Abdruck im amtlichen Teil der
Wochenzeitung ,,Die Radeberger”. Dies geniigt den Anforderungen der Vorschrift des § 2
Nr. 2 KomBekVO. Danach sind offentliche Bekanntmachungen der Gemeinden u. a. durch
Abdruck in einer oder mehreren bestimmten, mindestens einma wdochentlich erscheinenden
Zeitungen, deren Verbreitung sich mindestens auf das Gebiet der Gemeinde erstreckt, durch-
zufihren. Bel der Wochenzeitung ,, Die Radeberger" handelt es sich um ein kostenloses An-
zeigenblatt mit einem amtlichen Teil. Ein solches kostenloses Anzeigenblatt ist ein taugliches
Bekanntgabeorgan (vgl. u. a. OVG Weimar, Urt. v. 5.9.2005 - 4 N 1205/97 - zitiert nachju-
rs).

Die dreitgegenstandlichen  Satzungsvorschriften sind aber materiell rechtswidrig. Die
Verbrauchsgebiihren (8 26 Abs. 2 WasVS) und die Grundgebtihren (8 27 Abs. 1 WasVYS)
wurden unter Verstol3 gegen das Kostenlberdeckungsverbot des § 10 Abs. 1 Saiz 1
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SachsK AG festgesetzt. Die Rechtswidrigkeit dieser Festsetzungen erfasst neben den die Fest-
setzung regelnden Vorschriften auch die weiteren gebuhrenrechtlichen Vorschriften der ange-

griffenen Wasserversorgungssatzung der Antragsgegnerin.

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 S&chsKAG dirfen die Benutzungsgebiihren hdchstens so bemessen
werden, dass die Gesamtkosten (88 11 bis 13) der Einrichtung gedeckt werden. Dieser Grund-
satz des Verbots einer bewussten, aso gewollten, Kosteniiberdeckung gilt nach Satz 2 der
Vorschrift nicht fir wirtschaftliche Unternehmen im Sinne von 8 97 SachsGemO, die dartber
hinaus angemessene Gewinne erwirtschaften dirfen. Unternehmen, zu deren Betrieb die Ge-
meinde gesetzlich verpflichtet ist, sind keine wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der Séch-
sischen Gemeindeordnung (8 97 Abs. 2 Nr. 2 SachsGemO).

Die Aufgabe der Trinkwasserversorgung ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinden (8 57 Abs. 1
Satz 1 S&chsWG). Die Gemeinde darf deshalb mit der Trinkwasserversorgung keine Gewinne
erwirtschaften.

Nach 8 10 Abs. 2 Satz 1 S&chsKAG konnen bei der Gebiihrenbemessung die Kosten in einem
mehrjdhrigen Zeitraum berticksichtigt werden, der jedoch hochstens funf Jahre umfassen soll.
Satz 2 der Vorschrift bestimmt, dass - nicht beabsichtigte - Kostenliberdeckungen, die sich am
Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden funf Jahre auszugleichen
sind.

Diesen Anforderungen gentigen die festgesetzten Gebuhren nicht.

Dahingestellt bleiben kann, ob die Behauptung des Antragstellers zutrifft, dass die Antrags-
gegnerin bei dem Betrieb ihrer Wasserversorgung in den Jahren 1994 bis 1996 Uberschiisse
erwirtschaftet und diese nicht den rechtlichen Vorgaben des § 10 Abs. 2 Satz 2 SachsKAG
entsprechend ausgeglichen habe. Dennoch sieht sich der Senat wegen der Notwendigkeit ei-
ner Neukalkulation der Gebiuhren durch die Antragsgegnerin zu folgenden Ausfiihrungen ver-
anlasst:

Die Antragsgegnerin kann nicht mit ithrem Einwand gehort werden, dass sie nicht zu einer
Nachberechnung der Gebihren fir die Jahre 1994 bis 1996 verpflichtet sei, weil seim Falle
einer Uberdeckung nicht zu einem Ausgleich nach § 10 Abs. 2 Satz 2 SichsK AG verpflichtet


Michael Spiegel
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Hier sagt der Senat: Die Stadt hat eine Nachkalkulation vorzulegen. Daß und warum dabei auch die Jahre 1994 bis 1996 einzubeziehen sind, wird auf den folgenden Seiten ausgeführt.
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gewesen sei. Die Antragsgegnerin hat zwar die Kakulationsgrundlagen fir ihre Gebihren in
der Zeit von 1994 bis 1996 in rechtlich zulassiger Weise geschétzt. Sie war aber nicht nach
8§ 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Uber Pauschalgeblhrensdtze vom 22.3.1994 (SachsGVBI.

S. 785 f.) berechtigt, gegebenenfalls erfolgte Uberdeckungen i. S. d. § 10 Abs. 2 Satz 2
SachsK AG nicht auszugleichen.

§ 37 Abs. 1 SichsK AG bestimmt fir eine Ubergangszeit bis 31.12.1996, dass die Gemeinden
fehlende Kalkulationsgrundlagen bel der Festsetzung der Gebihren- und Beitragssétze (z. B.
Anschaffungs- und Herstellungskosten, Nachsorgeaufwand, Verbrauchs- und Einleitungs-
mengen, Beitragsbemessungseinheiten) schétzen konnen (Nr. 1). Weiter bestimmt Nr. 2 die-
ser Vorschrift, dass die Gemeinden in dieser vorgenannten Ubergangszeit ohne eigene Kalku-
lation Benutzungsgebthren bis zu den Sétzen erheben kdnnen, die gem. Absatz 2 festgelegt
worden sind. 8 37 Abs. 2 S&chsKAG bestimmt, dass das Staatsministerium des Innern er-
méachtigt wird, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung fur die Erhebung von Benutzungsgebiihren Hochstsatze festzulegen, die von den
Gemeinden und Landkreisen nach Absatz 1 Nr. 2 ohne eigene Kalkulation tibernommen wer-
den dirfen (Satz 1).

Von dieser Erméchtigung hat das S&chsische Staatsministerium des Innern Gebrauch gemacht
und am 22.3.1994 die Verordnung Uber Pauschalgeblhrensdtze fir die Benutzung von Ein-
richtungen der Offentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erlassen
(S&chsGVBI. S. 785). Nach 8§ 1 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung kdnnen in kommunalen Ge-
buhrensatzungen fir die Zeit vom 1.9.1993 bis 31.12.1996 Benutzungsgebtihren ohne eigene
Gebuhrenkalkulation fir Einrichtungen der Trinkwasserversorgung bis zu 3,00 DM je Ku-
bikmeter Frischwasser zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt werden.

8 3 Abs. 1 der Verordnung bestimmt, dass die Anwendung der Vorschrift des § 10 Abs. 2
Satz 2 SichsKAG (Ausgleich von Uberdeckungen in den nachfolgenden finf Jahren) ausge-
setzt wird, solange Benutzungsgebihren auf der Grundlage dieser Verordnung erhoben wer-
den. Fur diesen Fall bestimmt Satz 2 der vorgenannten Vorschrift, dass Kostentiberdeckungen
fUr die Einrichtung zweckgebunden sind (8 14 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO).

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann sie sich, worauf der Antragsteller zutref-
fend hinweist, bei der Frage des Ausgleichs von Uberdeckungen der Jahre 1994 bis 1996
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nicht auf 8 3 Abs. 1 Satz 1 der Pauschalgebihrensétzeverordnung berufen. Sie hat namlichin
der am 1.4.1994 in Kraft getretenen Wassergebihrensatzung vom 21.4.1994 die Verbrauchs-
gebuhr nicht auf der Grundlage der vorgenannten Pauschalgebuhrensdtzeverordnung festge-
setzt. § 3 Abs. 2 WasV S vom 21.4.1994 bestimmt, dass die Verbrauchsgebihr zwar aufgrund
von 8 37 Abs. 1 Nr. 2 S&chsKAG geschétzt und nach dem gemessenen Verbrauch abgerech-
net wird, die Gebihr aber vorléaufig DM 4,20 pro Kubikmeter bezogenen Trinkwassers be-
tragt. Die Antragsgegnerin hat damit aber gerade nicht von der ihr durch § 37 Abs. 1 Nr. 2
SachsKAG erdffneten Moglichkeit einer Pauschalgebiihrenfestsetzung Gebrauch gemacht.
Auch wenn in 8 3 Abs. 2 WasVS die Vorschrift des § 37 Abs. 1 Nr. 2 S&chsKAG benannt
wird, hat sie dennoch die Verbrauchsgebtihr nicht auf der Grundlage der Pauschalgebihren-
sdtzeverordnung festgesetzt. In diesem Falle hétte die Gebtihr namlich nicht den Betrag von
3,00 DM pro Kubikmeter bezogenen Trinkwassers zuziglich der damals geltenden Mehr-
wertsteuer Ubersteigen dirfen. Die Antragsgegnerin hat deshalb ,nur" von der ihr durch § 37
Abs. 1 Nr. 1 S&chsKAG ertffneten Moglichkeit Gebrauch gemacht, die Bemessungsgrundla-
gen fir die Festsetzung der Gebiihr zu schéatzen. In diesem Falle sieht jedoch das SachsKAG
keine Ausnahme von dem nach § 10 Abs. 2 Satz 2 S&achsK AG verbindlich vorgeschriebenen
Ausgleich von Kosteniiberdeckungen vor. Dies bedeutet somit vom Grundsatz her, dass auch
in den Jahren 1994 his 1996 entstandene Kosteniiberdeckungen nach Mal3gabe des § 10
Abs. 2 Satz 2 SachsK AG auszugleichen waren.

Ob in dem Zeitraum 1994 bis 1996 nach § 10 Abs. 2 Satz 2 S&chsKAG auszugleichende
Uberdeckungen entstanden sind, vermag der Senat wegen der fehlenden Nachkalkulation der
in diesem Zeitraum erhobenen Gebiihren nach Mal3gabe des Séchsischen Kommunal abgaben-
gesetzes nicht zu beurteilen. Bis zum 31.12.1996 fuhrte die Antragsgegnerin die Einrichtung
der Trinkwasserversorgung nach den Grundsdtzen der kameralistischen Haushaltsfihrung.
Die Kosten der Trinkwasserversorgung wurden nach gemeindehaushaltsrechtlichen und nicht
nach den in den 88 10 ff. S&chsKAG geregelten Grundsatzen berechnet. Aus diesem Grunde
kommt der vom Antragsteller vorgelegten, auf der Grundlage einer kameralistischen Haus-
haltsfilhrung erfolgten Berechnung von Uberschiissen nur eingeschrankte Bedeutung zu.

Die nach 8 11 Abs. 1 S&chsKAG in die Gebiihrenbemessung einzustellenden Kosten sind
nach betriebswirtschaftlichen Grundsdtzen zu ermitteln. Damit geht das Sachsische Kommu-
nalabgabengesetz bel der Berechnung der Benutzungsgebtihren von einem wertméaldigen Kos-

tenbegriff aus. Kosten in diesem Sinne ist der durch die Leistungserbringung in einer Periode
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bedingte Wertverzehr an Gitern und Dienstleistungen (vgl. Schulte/Wiesemann in Driehaus
Kommunal abgabenrecht, Stand Sept. 2002, 8§ 6 Rn. 47, m. w. N.). Der Kostenbegriff fir Be-
nutzungsgebihren ist vom Gesetzgeber damit in ausdriicklicher Abkehr von dem haushalts-
wirtschaftlichen - kameralistischen - Kostenbegriff gewéhlt worden, der alein auf Ausgaben
abstellt.

Im Wesentlichen l&asst sich der wertmaliige Kostenbegriff durch drei Merkmale kennzeichnen.
Das erste Merkmal ist der Glterverzehr. Das ist der vollstandige oder teillweise Verlust der
Fahigkeit von Gutern, zur Bewdltigung aternativ realisierbarer Leistungserstellungsprozesse
eingesetzt werden zu koénnen. Das zweite Merkmal ist die Sachzielbezogenheit. Dieses
Merkmal knUpft den Kostenbegriff an die Leistungserstellung. Das dritte Merkmal ist die
Bewertung, die in Geldeinheiten erfolgt und an die alternativen Verwendungsmoglichkeiten
anknipft.

Daraus folgt, dass die vom Antragsteller vorgenommene Berechnung auf der Grundlage der
Haushaltsansétze nicht tragfahig sein dirfte. Vielmehr kommt es auf eine Berechnung auf der
Grundlage der 88 11 ff. S&chsK AG an. Da eine solche (Nach-)Berechnung fehlt, sieht sich der
Senat nicht in der Lage zu beurteilen, ob die Antragsgegnerin im Zeitraum von 1994 bis 1996
Uberschiisse erzielt hat, die sich als auszugleichende Uberdeckungen i. S. d. § 10 Abs. 2
Satz 2 SachsK AG darstellten.

Der Einwand der Antragsgegnerin, erzielte Uberschiisse in den Jahren 1994 bis 1996 hatten
auch deshalb nicht zu ausgleichspflichtigen Uberdeckungen i. S. d § 10 Abs. 2 Satz 2
SachsKAG gefuhrt, weil sie mit in diesen Jahren vorgenommenen Investitionen verrechnet
worden seien, dirfte unbeachtlich sein. Bel diesen von der Antragsgegnerin behaupteten In-
vestitionen handelt es sich wohl um Investitionen in ihre Trinkwasseranlagen, die keine Be-
triebskosten darstellen, die nach § 11 Abs. 1 SichsKAG als Kosten in die Gebuhrenbemes-
sung eingestellt werden dirfen. Betriebskosten sind die Kosten fir den laufenden Betrieb der
Einrichtung; z. B. Kosten fur die Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur. Es geht hierbel
um Sachkosten. Die Frage, ob Kosten als Sachkosten voll in dem Jahr anzusetzen sind, in
dem sie anfalen, oder ob sie Uber Abschreibungen auf mehrere Jahre oder Rechnungsperio-
den zu verteilen sind, richtet sich danach, ob die Nutzung der Anlageglter, die den Kosten-
aufwand verursacht haben, fir mehrere Rechnungsperioden von Bedeutung ist. Andernfalls

ké&me es entgegen der Verteilungsfunktion der Abschreibungen zu ungerechtfertigten Gebiih-
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renspringen. Sach- und Materialkosten, die mit ihrem Nennwert in voller Hohe in die Gebuh-
renkalkulation eingehen, sind dadurch gekennzeichnet, dass die angeschafften Wirtschaftsgii-
ter sich regelméidig im Kalkulationszeitraum verbrauchen. Entsprechend der steuerrechtlichen
Regelung in 8 6 Abs. 2 EStG kénnen die Kosten fir geringwertige Wirtschaftsgiter voll im
Kakulationszeitraum angesetzt werden.

Die Investitionskosten, mit denen die Antragsgegnerin Uberschiisse verrechnet haben will,
durften nach den dem Senat vorliegenden Unterlagen keine Kosten darstellen, die regelméiig
im Kalkulationszeitraum verbraucht werden. Vielmehr dirfte es sich um Kosten fir Investiti-
onen handeln, die sich Uber einen Zeitraum von mehr als nur zwel Jahren verbrauchen und
dementsprechend auch abzuschreiben sind. Dies bedeutet, dass eine Verrechnung dieser In-
vestitionskosten mit erzielten Uberschiissen nach den Regelungen des SichsKAG unzul&ssig
sein diurfte. Dies wirde bedeuten, dass diese Sachguter entsprechend ihrer voraussichtlichen
Nutzungsdauer abzuschreiben und diese Abschreibungssétze als Kosten in die Nachberech-

nung einzustellen sind.

Der Senat kann die Frage nach im Zeitraum von 1994 bis 1996 entstandenen ausgleichpflich-
tigen Uberdeckungen aber offen lassen, weil die Gebilhrensitze der streitgegenstandlichen

Wasserversorgungssatzung aus anderen Grinden fehlerhaft sind.

Die Antragsgegnerin hat bei der Kalkulation der Grund- und der Mengengebiihr im Kalkula-
tionszeitraum 2000 bis 2004 eine Uberdeckung aus den Jahren 1997 bis 1999 in Hohe von
insgesamt  389.310,00 DM eingestellt, die sich nach der Gebihrenkalkulation Stand
21.1.2003 wie folgt zusammensetzt:

1997 -11.725,72 DM
1998 253.714,62 DM
1999 147.321,73 DM

Die Uberdeckung wurde mit dem gemittelten und gerundeten Wert von 39.810,00 € pro Jahr
gebuhrenmindernd in die Gebuhrenkalkulation eingestellt. Zusétzlich zu diesem Gesamtbe-
trag von 389.310,00 DM hétte die Antragsgegnerin einen weiteren Betrag von insgesamt
1.666.695,00 DM als Uberdeckungen gebiihrenmindernd in dem Zeitraum 2000 bis 2004 ein-
stellen mussen. Dieser sich nach den Angaben der Antragsgegnerin aus Sonderabschreibun-
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gen nach 8§ 7g ESIG und § 4 des Gesetzes tiber Sonderabschreibungen und Abzugsbetrage im
Fordergebiet (Fordergebietsgesetz) - FOGLG - i. d. F. d. Bek. v. 23.9.1993 (BGBL1. | S. 1654)
ergebende Betrag (1997: 885.037,00 DM; 1998: 418.571,00 DM und 1999: 363.087,00 DM)
hétte nicht in die Nachberechnung der Gebuhren fir die Jahre 1997 bis 1999 eingestellt wer-
den dirfen. Die von der Antragsgegnerin nach 8 4 FOGbG sowie 8§ 7g EStG vorgenommenen
Sonderabschreibungen stellen keine Abschreibungeni. S. d. § 11 Abs. 2 Nr. 1 S&chsKAG dar.

Nach 8§ 11 Abs. 2Nr. 1 SachsK AG gehoren zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsétzen
zu ermittelnden Kosten i. S. d. Absatzes 1 auch angemessene Abschreibungen. Das Séchsi-
sche Kommunalabgabengesetz geht, worauf der Senat bereits oben hingewiesen hat, bei der
Gebuhrenbemessung von einem wertmaldigen Kostenbegriff aus. Dies bedeutet, dass Kosten
der durch die Leistungserbringung in einer Periode bedingte Wertverzehr an Guitern und
Dienstleistungen sind. Folgerichtig sind unter Abschreibungeni. S. d. 8 11 Abs. 2 Nr. 1
S&chsK AG der Wertverzehr von langlebigen Gltern des Anlagevermdgens zu verstehen, die
Uber mehrere Rechnungsperioden/Kakulationszeitraume zur Leistungserstellung genutzt und
abgenutzt werden. Sonderabschreibungen nach 8 79 EStG bzw. § 4 FOGbG sind keine den
Werteverzehr von Anlagegitern abbildende Abschreibungen und damit keine Abschreibun-
geni. S.d. 8 11 Abs. 2Nr. 1 S&chsKAG.

Nach § 7g Abs. 1 Satiz 1 EStG konnen Steuerpflichtige fir die kinftige Anschaffung oder
Herstellung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermégens bis zu
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abzie-
hen.

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 FOGbG konnen Steuerpflichtige fur begunstigte Investitionen im Sin-
ne der 882 und 3 FOGbG, die im Fordergebiet durchgefihrt werden, Sonderabschreibungen
nach 8§ 4 FOGbG vornehmen. Fordergebiet sind nach § 1 Abs. 2 F6GbG die Lander Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen nach dem
Gebietsstand vom 3. Oktober 1990. Beginstigt sind nach § 2 FOGbG die Anschaffung und die
Herstellung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgitern des Anlagevermdgens sowie
nachtragliche Herstellungsarbeiten an abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgitern des Anla-
gevermaogens, die

1 keine Luftfahrzeuge sind,
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2. mindestens 3 Jahre nach ihrer Anschaffung oder Herstellung zum Anlagevermégen
einer Betriebsstétte des Steuerpflichtigen im Fordergebiet gehdren und wahrend dieser
Zeit in einer solchen Betriebsstétte verbleiben und

3. injedem Jahr des in Nummer 2 genannten Zeitraums vom Steuerpflichtigen zu nicht
mehr als 10 vom Hundert privat genutzt werden.

Weiter sind nach 8§ 3 Satz 1 FOGbG begiinstigt die Anschaffung und die Herstellung von ab-
nutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgitern sowie Modernisierungsmalnahmen und andere

nachtragliche Herstellungsarbeiten an abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgitern.

8 4 F6GbG - Sonderabschreibungen - lautet:

»(1) Bemessungsgrundlage fir die Sonderabschreibungen sind die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten der angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgiter oder die
Herstellungskosten, die fir die nachtréglichen Herstellungsarbeiten aufgewendet wor-
den sind, oder die Anschaffungskosten, die auf Modernisierungsmal3nahmen und an-
dere nachtrégliche Herstellungsarbeiten im Sinne des § 3 Satz 2 Nr. 3 entfallen. Die
Sonderabschreibungen kénnen im Jahr des Investitionsabschlusses und in den folgen-
den vier Jahren in Anspruch genommen werden. Investitionen sind in dem Zeitpunkt
abgeschlossen, in dem die Wirtschaftsglter angeschafft oder hergestellt oder die nach-
tréglichen Herstellungsarbeiten beendet worden sind. In den Fallen des § 3 Satz 2 Nr.
3 tritt an die Stelle des Jahres der Anschaffung das Jahr der Beendigung der nachtrag-
lichen Herstellungsarbeiten. Die Sonderabschreibungen kénnen bereits fir Anzahlun-
gen auf Anschaffungskosten und fir Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
werden. Die Sonderabschreibungen fur Investitionen, die zu einem Investitionsvorha-
ben gehdren, das die Anmeldungsvoraussetzungen geméald dem multisektoralen Regio-
nal beihilferahmen fir grof3e Investitionsvorhaben (ABI. EG 1998 Nr. C 107 S. 7) er-
fullt, kdnnen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Européische Kommission
die hdchstzulssige Beihilfeintensitét festgelegt hat.

(2) Die Sonderabschreibungen betragen vorbehaltlich des Satzes 2 bel Investitionen,
die

1 nach dem 31. Dezember 1990 und vor dem 1. Januar 1997 abgeschlossen wer-
den, bis zu 50 vom Hundert der Bemessungsgrundlage,

2. nach dem 31. Dezember 1996 und vor dem 1. Januar 1999 abgeschlossen wer-

a) bis zu 50 vom Hundert, soweit vor dem 1. Januar 1997 Anzahlungen
auf Anschaffungskosten geleistet worden oder Teilherstellungskosten
entstanden sind, und

b) bis zu 40 vom Hundert, soweit die Bemessungsgrundlage die vor dem
1. Januar 1997 geleisteten Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder
entstandenen Teilherstellungskosten Ubersteigt,

3. nach dem 31. Dezember 1998 abgeschlossen werden,
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a) bis zu 50 vom Hundert, soweit nach dem 31. Dezember 1990 und vor
dem 1. Januar 1997 Anzahlungen auf Anschaffungskosten geleistet
worden oder Teilherstellungskosten entstanden sind, und

b) bis zu 40 vom Hundert, soweit nach dem 31. Dezember 1996 und vor
dem 1. Januar 1999 Anzahlungen auf Anschaffungskosten geleistet
worden oder Teilherstellungskosten entstanden sind.

Bel Baumaldhahmen im Sinne des § 3 tritt an die Stelle des Satzes von 40 vom Hun-

dert jeweils

1 der Satz von 25 vom Hundert, soweit die unbeweglichen Wirtschaftsguter min-
destens funf Jahre nach ihrer Anschaffung oder Herstellung Wohnzwecken
dienen;

2. der Satz von 20 vom Hundert, soweit die unbeweglichen Wirtschaftsgiter nicht

mindestens funf Jahre nach ihrer Anschaffung der Herstellung

a) in einem Betrieb des verarbeitenden Gewerbes zu eigenbetrieblichen
Zwecken verwendet werden oder
b) Wohnzwecken dienen.

Satz 2 gilt nicht bel Modernisierungsmal3nahmen und anderen nachtréglichen Herstel-
lungsarbeiten an unbeweglichen Wirtschaftsgitern und nicht in den Félen des § 3 Satz
2 Nr. 3. Hat ein Betrieb Betriebsstatten im Fordergebiet und auf3erhalb des Forderge-
biets, gilt fur die Einordnung eines Betriebs in das verarbeitende Gewerbe die Ge-
samtheit aller Betriebsstatten im Fordergebiet als ein Betrieb.

(3) Bel Herstellungskosten, die fir nachtragliche Herstellungsarbeiten im Sinne des
§ 3 Satz 1 aufgewendet worden sind, und bei Anschaffungskosten, die auf Modernisie-
rungsmal3nahmen und andere nachtrégliche Herstellungsarbeiten im Sinne des § 3 Satz
2 Nr. 3 entfallen, ist der Restwert von dem auf das Jahr der Inanspruchnahme der ins-
gesamt zulassigen Sonderabschreibungen folgenden Jahr an, spétestens vom flnften
auf das Jahr der Beendigung der Herstellungsarbeiten folgenden Jahr an, bis zum Ende
des neunten Jahres nach dem Jahr der Beendigung der Herstellungsarbeiten in gleichen
Jahresbetragen abzusetzen."

Bel diesen Sonderabschreibungen handelt es sich nicht um die Erfassung des Wertverzehrs
von Anlagegitern. Die in 8 7g EStG geregelten Sonderabschreibungsmoglichkeiten beziehen
sich nicht auf vorhandene, sondern erst zukunftig zu erwerbende bzw. herzustellende Anlage-
guter. Bereits aus diesem Grunde fehlt es an der Abbildung des Wertverzehrs.

Die Abschreibungsmoglichkeiten nach dem Fordergebietsgesetz dienen der FOrderung von
Investitionsmal3nahmen im Beitrittsgebiet. Die Hohe der Abschreibungssétze zeigen deutlich
auf, dass hier nicht die sich Gber mehrere Perioden erstreckende Abnutzung von langlebigen
Gultern des Anlagevermogens abgesetzt werden daf, sondern es sich um von dem Wertver-
zehr losgel 6ste Absetzungen handelt.
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Eine geblhrenmaliige Berlicksichtigung von Sonderabschreibungen nach dem Fordergebiets-
gesetz wirde zudem gegen den Grundsatz der Periodengerechtigkeit verstol3en. Danach diir-
fen Gebuhrenpflichtige grundsétzlich nur mit den Kosten belastet werden, die den Nutzungen
in der betreffenden Kalkulationsperiode entsprechen. Sonderabschreibungen sind jedoch Kos-
ten, die nicht den Wertverzehr durch die Nutzung der Anlagegtiter abbilden. Der Wertverzehr
durch die Nutzung der Anlageguter in den Jahren 1997 bis 1999 wurde von der Antragsgeg-
nerin gesondert in ihre Nachberechnung mit insgesamt 631.822,83 (1997: 204.926,66 DM;
1998: 209.243,71 DM und 1999: 217.652,46 DM) eingestellt.

Die fehlerhafte Einstellung der Sonderabschreibungen in die Nachberechnung fir 1997 bis
1999 bedeutet eine um den Betrag von 1.666.695,00 DM erhohte Uberdeckung, die nach § 10
Abs. 2 Satz 2 SachsKAG in dem Zeitraum 2000 bis 2005 auszugleichen war. Ein solcher
Ausgleich hat nicht stattgefunden, so dass die Festsetzung der Gebihrensédtze in der streitge-
genstéandlichen Trinkwasserversorgungssatzung fehlerhaft und damit rechtswidrig erfolgte.
Anhaltspunkte dafir, dass diese fehlerhafte Einstellung von nicht ansatzfahigen Kosten durch
nicht eingestellte aber ansatzféhige Kosten im Kalkulationszeitraum mit der Folge ausgegli-
chen werden, dass die festgesetzten Gebihrensédtze die nach dem Séchsischen Kommunalab-
gabengesetz zulassigen Hochstgrenzen nicht Gberschreiten (vgl. 8§ 2 Abs. 2 Saz 1
SachsK AG), sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Die fehlerhafte Einstellung von Sonderabschreibungen erfasst sowohl die Grund- als auch die
Verbrauchsgebuhren, weil beiden Geblhrenarten die fehlerhaft ermittelten Kosten zugrunde
gelegt wurden. Unwirksam sind deshalb 8 26 Abs. 2, § 27 Abs. 1 WasVS. Die fehlerhafte
Festsetzung der Gebihrensétze erfasst aber auch die anderen vom Antragsteller angegriffenen
Vorschriften der Wasserversorgungssatzung der Antragsgegnerin (8 24, § 25, § 26 Abs. 1,
Abs. 3, 8 27 Abs. 2 und 3, § 28 bis § 32 WasVS), weil diese Vorschriften ale in einem un-

trennbaren sachlichen Zusammenhang stehen.

Auch wenn es fir die Entscheidung nicht mehr darauf ankommt, weist der Senat im Hinblick
auf die von der Antragsgegnerin in die Nachberechnung fir die Jahre 1997 bis 1999 und die
Gebuhrenkakulation fir 2000 bis 2004 eingestellten, an den damaligen Zweckverband R6-
deraue gezahlten Wasserentgelte auf Folgendes hin:


Michael Spiegel
Kommentar
Hier beginnt das Thema überhöhte Betriebskostenumlagen an den Trinkwasserzweckverband.
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Nach den dem Senat vorliegenden Unterlagen und den Ausfihrungen der Beteiligten sind die
vom Zweckverband Roderaue den Mitgliedsgemeinden in Rechnung gestellten Wasserentgel -
te nicht nach Maligabe der 88 11 ff. SachsK AG kalkuliert worden. Einer solchen Kalkulation
hétte es spatestens bel der Erstellung der Gebiuhrenkakulation fir die Jahre 2000 bis 2004
bedurft, weil in die festgesetzten Gebuhren nur die nach 88 11 ff. S&chsKAG zu kalkulieren-
den Kosten eingestellt werden durften. Das Fehlen einer solchen Kalkulation fihrt allerdings
fur sich alein nicht zur Rechtswidrigkeit der festgesetzten Gebthren. Vielmehr kommt es
darauf an, ob die festgesetzten Geblhrensétze in dem hier malgeblichen Zeitraum die nach
dem Séchsischen Kommunalabgabengesetz zuldssige Hochstgrenze tberschreiten (vgl. § 2
Abs. 2 Satz 1 SachsKAG).

Die vorliegenden Unterlagen erlauben es dem Senat nicht zu beurteilen, ob die Einstellung
der an den damaligen Zweckverband Rdderaue gezahlten Wasserentgelte in die Geblhrenkal-
kulation zu einer Uberschreitung der nach dem Kommunal abgabengesetz zuldssigen Hochst-
grenze fuhrt. Dies gilt insbesondere fur die vom Antragsteller als ein unzul&ssiger Gewinn
bezeichneten Uberschiisse. Solche Uberschiisse werden zwar von der Antragsgegnerin einge-
raumt und ihre Einstellung in die Gebihrenkalkulation damit gerechtfertigt, dass diese sofort
in Investitionen des Zweckverbandes eingeflossen sind.

Dem Vortrag der Beteiligten und den dem Senat vorliegenden Unterlagen kann aber nicht
entnommen werden, um welche Art von Uberschiissen es sich dabel handelt. Der Senat kann
es nicht ausschlielen, dass es sich bei diesen Uberschilssen um Kapital handelt, das der
Zweckverband durch Einstellung kalkulatorischer Kosten i. S. d. 88 11 ff. S&chsKAG in die
Berechnung der den Mitgliedsgemeinden in Rechnung gestellten Wasserentgelte erhalten hat.
Hiergegen wére rechtlich nichts einzuwenden, weil dann die Wasserentgelte Kosten wéren,
die nach Mal3gabe der 88 11 ff. S&chsKAG in die Gebuhrenkalkulation in vollem Umfang
hétten eingestellt werden durfen.

Wurden dagegen in die Wasserentgelte durch den damaligen Zweckverband Rdoderaue die
Kosten fur in dem Kalkulationszeitraum beabsichtigten Investitionen in Anlagegiter einge-
stellt, waren die Gebuhren unter Verstold gegen die 88 11 ff. S&chsKAG festgesetzt worden.
In diesem Fal hétten die Anlagegiter nur nach Mal3gabe des § 11 Abs. 2 Nr. 1, § 13
SachsK AG abgeschrieben und die danach zu berechnenden Kosten in die Gebihrenkalkulati-
on eingestellt werden dirfen.


Michael Spiegel
Kommentar
Grundsätzlich entsprechen die Betriebskostenumlagen nicht den gesetzlichen Vorgaben.
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Als Abschreibung wird, worauf der Senat bereits oben hingewiesen hat, der Wertverlust von
Unternehmensvermdgen (Anlagevermogen und Umlaufvermdgen) bezeichnet. Ist eine Inves-
tition getétigt worden, der ein Gegenwert gegenuibersteht, kann fir die Abnutzung dieses Gu-
tes eine Absetzung (Abschreibung) erfolgen. Bei Abschreibungen auf das Anlagevermogen,
bel dem es sich um langfristig eingesetzte Wirtschaftsgiter handelt, werden die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten auf die Jahre der Nutzung anteilig verteilt. Den Abschreibun-
gen konnen nach 8 13 Abs. 1 Satz 1 S&chsKAG die Wiederbeschaffungszeitwerte oder die
Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermégens zugrunde gelegt werden.

Von den Abschreibungen zu unterscheiden sind Ruickstellungen. Sie werden u. a fur Auf-
wendungen gebildet, die erst in einer spéteren Periode entstehen (sog. Aufwandsriickstellun-
gen). Mit Hilfe der Ruckstellungen, die stets zweckgebunden sind, werden die zukinftig ent-
stehenden Kosten der Periode ihrer Verursachung zugerechnet (Wohe, Einfuhrung in die All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre, S. 1145 ff.; s. a http://de.wikipedia.org , Stichwort , Riick-
stellungen"). Dadurch unterfallen auch Ruckstellungen dem betriebswirtschaftlichen Kosten-
begriff des 8 11 Abs. 1 S&chsKAG. Hier wird der Unterschied zum kameralen Rechnungs-
wesen offenbar, das lediglich kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben betrachtet, nicht

jedoch die Einnahmen und Ausgaben im betriebswirtschaftlichen Sinn und auch nicht Ertrége
und Aufwendungen. Das betriebliche Rechnungswesen kennt weiterhin noch den Begriff der
Riicklagen. Sie werden gebildet, um Uberschiisse aus wirtschaftlicher Tatigkeit fir zukinftige
Zwecke zu reservieren. Eine Zweckbindung ist nicht erforderlich (vgl. Woéhe, a. a O.; s. a

http://de.wikipedia.org , Stichwort , Ricklagen™). Rucklagen fur zukinftige Investionen kon-

nen bel der Kostenermittlung nicht berlicksichtigt werden. Sind die Investitionen getétigt,
konnen sie jedoch abgeschrieben werden (S&chsOV G, Urt. vom 3.12.2008 - 5 D 15/06 - ju-
rs).

Sollte eine Nachberechnung der Gebuhren fir den Zeitraum 2000 bis 2004 ergeben, dass der
damalige Zweckverband Rdderaue in sein von der Antragsgegnerin ohne Abzlige in die Ge-
buhrenkalkulation eingestelltes Wasserentgelt Kosten fur zum damaligen Zeitpunkt zukinfti-
ge Investitionen in Anlagegiter eingestellt hat, wiirde es sich hierbel um Ruicklagen handeln,
die bei der Kostenermittlung fur die Berechnung der Gebtihr nicht berticksichtigt werden duir-
fen.


Michael Spiegel
Kommentar
Der konkrete Betrag der Überzahlung an den Zweckverband ist im Rahmen der auf Seite 14 bereits geforderten Nachkalkulation zu ermitteln.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

Die Revision ist nicht zuzulassen, da keiner der in § 132 Abs. 2 VwWGO genannten Grinde
vorliegt.

Rechtsmittelbelenrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist beim S&chsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen,
innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen. Die Beschwerde muss das
angefochtene Urteil bezeichnen.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begriinden.
Die Begrindung ist bei dem oben genannten Gericht einzureichen.

In der Begrindung der Beschwerde muss die grundsétzliche Bedeutung der Rechtssache dar-
gelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der
Obersten Gerichtshéfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der der Be-
schluss abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.

Fur das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch fir die Einlegung der
Beschwerde und fir die Begriindung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechts-
anwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrah-
mengesetzes mit Befahigung zum Richteramt als Bevollméchtigten vertreten lassen.

In Angelegenheiten, die ein gegenwartiges oder friheres Beamten-, Richter-, Wehrpflicht-,
Wehrdienst- oder Zivildienstverhdltnis oder die Entstehung eines solchen Verhdtnisses
betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zu-
sammenhang mit einem gegenwartigen oder friheren Arbeitsverhdtnis von Arbeitnehmern
im Sinne des 8 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschliefflich Prifungsangel egenheiten,
sind auch Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlisse
solcher Verbande fur ihre Mitglieder oder fir andere Verbande oder Zusammenschltisse mit
vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder vertretungsbefugt. Vertretungsbefugt sind
auch juristische Personen, deren Anteille sédmtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser
Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschliefdlich die Rechtsberatung und
Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbande oder Zu-
sammenschltisse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren
Satzung durchfihrt, und wenn die Organisation fur die Tétigkeit der Bevollméachtigten haftet.
Diese Bevollméachtigten missen durch Personen mit der Beféhigung zum Richteramt handeln.

Behorden und juristische Personen des offentlichen Rechts einschliefdlich der von ihnen zur
Erfllung ihrer offentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlisse kdnnen sich durch ei-
gene Beschéftigte mit Befdhigung zum Richteramt oder durch Beschéftigte mit Befahigung
zum Richteramt anderer Behorden oder juristischer Personen des offentlichen Rechts ein-
schliefdlich der von ihnen zur Erflllung ihrer 6ffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlUisse vertreten lassen.
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Ein Betelligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

gez.:
Rad Dulvel shaupt Burtin

gez..
Drehwald Hahn

Auvsgeferiigt:

Bautzen, den 11JUN
Der Urkundetoanmie: oy Geschittdg





